
 

 

 
A n l a g e 19a 

(zu § 18 Abs. 1 SÜG-Ausführungsvorschrift) 
(Muster) 

Vorblatt zur Sicherheitsakte 
Name: Vorname(n): 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Wohnsitz:  

 

(vorgesehene) Verwendung als  

 

in sicherheitsempfindlicher Tätigkeit gemäß § 1 Absatz 4 SÜG   
 
 

Überprüfung  eingeleitet abgeschlossen Erkenntnisse Blatt 
 am am ja nein  
 Ü 1      
        
Tätigkeit im  

ab Organisations-
einheit 

Ernennung/Hö-
hergruppierung 

Umsetzung am Abordnung am Versetzung am nach/zum Blatt 

        

        

        

Betrauung Sicherheitsakte aktualisiert (§ 17 Abs. 1 SÜG) 
am aufgehoben am erloschen am Blatt  BfV unterrichtet  
    am ja nein Blatt 
        

        

        

Personalakte eingesehen Es liegen 

    keine sicherheitserheblichen Erkenntnisse vor:  
am Anlass Blatt   Blatt 

    folgende sicherheitserheblichen Erkenntnisse vor:  
      

      

      
   

  Eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit wurde nicht aufgenommen. Der weiteren, über die Löschungsfrist hinausgehenden 
  Aufbewahrung der Sicherheitsakte wurde - zunächst für fünf Jahre -  nicht - zugestimmt (Blatt            ). 

  Aus sicherheitsempfindlicher Tätigkeit - vorerst - ausgeschieden am                                      . Der weiteren, über die 

  Löschungsfrist hinausgehenden Aufbewahrung der Sicherheitsakte wurde - zunächst für fünf Jahre - nicht - zugestimmt 
(Blatt            ). 

 Die Sicherheitsakte ist bis - auf weiteres - zum                                       aufzubewahren (Blatt            ). 
  
 Übergangsregelung 

für Personen, die die sicherheitsempfindliche Tätigkeit bereits vor Inkrafttreten des Terrorismusbekämpfungsgesetzes vom  
9. Januar 2002 aufgenommen haben. 
Die betroffene Person wurde über die erfolgreich durchgeführte Sicherheitsüberprüfung unterrichtet am: 
 

  

 


